
Auszug aus dem Protokoll  
des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 4. Juli 2018

684. Anfrage (Langfristige Zukunftsgestaltung  
für den Kanton Zürich)

Kantonsrätin Silvia Rigoni und Kantonsrat Beat Bloch, Zürich, haben am 
9. April 2018 folgende Anfrage eingereicht:

Das aktuelle politische Handeln bestimmt nicht nur das Leben der heu-
tigen Menschen im Kanton Zürich, sondern auch die Zukunft der kom-
menden Generationen. Noch nie hat sich die Welt so rasch und grund-
legend verändert wie in den letzten Jahrzehnten. Diese Dynamik bietet 
viele Gestaltungschancen für eine gerechtere und langfristig tragfähi-
gere Entwicklung unserer Gesellschaft, birgt ab auch Risiken und kann 
Verunsicherung auslösen. Die Politik ist konfrontiert mit immer drängen-
deren Umweltproblemen, Folgen der Globalisierung und demografischen 
Umwälzungen. Angesichts dieser komplexen Themenfelder ist es eine 
grosse Herausforderung, die natürlichen Lebensgrundlagen, die wirtschaft-
liche Leistungsfähigkeit und den gesellschaftlichen Zusammenhalt der 
Bevölkerung zu erhalten, auch mit Blick auf die kommenden Genera-
tionen.

Bekannt ist, dass sich der Regierungsrat jeweils für die Dauer einer 
Legislatur mit Zukunftsfragen auseinandersetzt und für die kommenden 
vier Jahre Ziele verabschiedet. Weiter werden zu bestimmten Themen, wie 
zum Beispiel Verkehr oder Raumplanung, längerfristige Strategien er-
arbeitet. Diese Instrumente sind wichtig, reichen aber nicht aus. Vielmehr 
braucht es auch eine Gesamtschau, welche über das sektorielle Denken 
hinausgeht und Strategien und Handlungsspielräume für einen grösseren 
Zeitraum aufzeigen. Erst mit einer durchdachten Gesamtschau wird die 
längerfristige Zukunft unseres Kantons fassbar und erst so können wir 
sie auch mitgestalten.

Der Regierungsrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:
1. Zu welchen zukunftsrelevanten Themen verfügt der Regierungsrat über 

Strategien, welche über die jeweilige Legislatur hinausreichen?
2. Zu welchen zukunftsgerichteten Themen finden direktionsübergrei-

fende Planungen statt?
3. Welche Kreise (Verwaltung, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft etc.) wer-

den in die Erarbeitung dieser Planungen und Strategien einbezogen?
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4. Befasst sich der Regierungsrat im Rahmen einer Gesamtschau, das 
heisst über die Grenzen einzelner Themen hinaus, mit längerfristigen 
Strategien?

5. Wenn ja, mit welchen Kreisen werden diese Strategien erarbeitet?

Auf Antrag der Staatskanzlei

b e s c h l i e s s t  d e r  R e g i e r u n g s r a t :

I. Die Anfrage Silvia Rigoni und Beat Bloch, Zürich, wird wie folgt be-
antwortet.

Einleitende Bemerkungen:
Gemäss Art. 66 der Kantonsverfassung (LS 101) bestimmt der Regie-

rungsrat aufgrund einer langfristigen Betrachtung die Ziele und Mittel 
seiner Regierungspolitik. Der Regierungsrat hat diese Verpflichtung zur 
langfristigen Betrachtung so umgesetzt, dass die Richtlinien der Regie-
rungspolitik nicht nur die strategischen Ziele in einer Legislaturperiode, 
sondern darüber hinaus auch die langfristigen Ziele des Kantons umfas-
sen. Nach § 1 der Verordnung über die Organisation des Regierungsrates 
und der kantonalen Verwaltung (VOG RR, LS 172.11) ergeben sich diese 
langfristigen Ziele insbesondere aus Verfassung und Gesetz. Das Errei-
chen der langfristigen Ziele des Kantons wird im Legislaturbericht auf-
gezeigt (§ 3 Abs. 2 VOG RR). Gemäss § 4 Abs. 1 VOG RR bildet der Le-
gislaturbericht eine Grundlage der Lagebeurteilung. So stellt der Regie-
rungsrat sicher, dass sich seine gesamte Geschäftstätigkeit systematisch 
an einer langfristigen Betrachtung orientiert, die über die einzelne Legis-
laturperiode hinausgeht. Die langfristigen Ziele werden alle vier Jahre 
aktualisiert. Die Abstimmung der strategischen Planung auf die langfris-
tige Betrachtung wird in der Beantwortung der Fragen 4 und 5 im Einzel-
nen ausgeführt.

Zu Fragen 1–3:
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Planungen und Strategien des Re-

gierungsrates zu zukunftsrelevanten Themen, die über die laufende Le-
gislatur hinausreichen. Dargestellt ist die Einbeziehung anderer Direk-
tionen als der federführenden sowie weiterer Kreise (Verwaltung, Poli-
tik, Wirtschaft, Wissenschaft usw.) in die Erarbeitung der Planungen und 
Strategien. Allgemein besteht in der kantonalen Verwaltung eine Kultur 
der systematischen Einbeziehung betroffener Dienststellen bei Vorhaben. 
Betroffene Kreise aus Wirtschaft und Gesellschaft sowie der Gemeinden 
werden regelmässig beigezogen. 
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Zu Frage 4:
Mit den Richtlinien der Regierungspolitik bestimmt der Regierungs-

rat die wichtigsten strategischen Schwerpunkte sowie die langfristige Ziel-
setzung der laufenden Tätigkeit des Kantons und gibt sie bekannt. Zudem 
dienen die Richtlinien der Regierungspolitik als Grundlage für Cont-
rolling und Rechenschaft über die Tätigkeit des Kantons sowie für die Be-
urteilung der Zielerreichung. Die rollende Planung im Konsolidierten 
Entwicklungs- und Finanzplan (KEF) wird auf die Richtlinien der Regie-
rungspolitik ausgerichtet. Am Ende der Legislatur erstattet der Regie-
rungsrat dem Kantonsrat Bericht, ob die Ziele erreicht werden konnten.

Als analytische Grundlage der Richtlinien der Regierungspolitik dient 
die Lagebeurteilung. Durch sie werden die vorrangigen Herausforderun-
gen des Kantons in der Amtsdauer bestimmt. Gemäss § 4 VOG RR sind 
die Stärken und Schwächen, die gesellschaftlichen, rechtlichen und wirt-
schaftlichen Umfeldentwicklungen sowie die Chancen und Risiken zu 
untersuchen. Die Lagebeurteilung erfolgt jeweils gegliedert nach den 
Politikbereichen und langfristigen Zielen des Kantons durch Fachleute 
der Verwaltung. Sie umfasst die zehn Politikbereiche Öffentliche Sicher-
heit, Bildung, Kultur und Freizeit, Gesundheit, Gesellschaft und soziale 
Sicherheit, Verkehr, Umwelt und Raumordnung, Volkswirtschaft, Finan-
zen und Steuern sowie Allgemeine Verwaltung und ist auf einen lang-
fristigen Zeithorizont ausgerichtet. Die Beachtung von Querschnittzusam-
menhängen wird im Verfahren gewährleistet. Gestützt auf die Lagebe-
urteilung in den einzelnen Politikbereichen beurteilt der Regierungsrat 
die Lage übergreifend und bestimmt die vorrangigen Herausforderungen 
des Kantons.

Zu Frage 5:
Die Lagebeurteilung erfolgt jeweils in drei Schritten: 

1.  Erarbeiten materieller Grundlagen. Die Staatskanzlei erarbeitet, mit 
punktueller Unterstützung durch das Statistische Amt und externe 
Fachleute sowie unter Konsultation der Direktionen, die folgenden ma-
teriellen Grundlagen: a. Standortmonitoring: Gestützt auf Indikato-
ren wird das Erreichen der langfristigen Ziele des Kantons beurteilt. 
b. Bericht Umfeldentwicklungen: Zusammenstellung gesellschaftlicher, 
wirtschaftlicher, ökologischer, technologischer und rechtlicher (Bund, 
EU) Entwicklungen mit Auswirkungen auf den Kanton. 

2.  Herleiten der zentralen Herausforderungen pro Politikbereich. In über-
greifenden Workshops schätzen Fachleute der zuständigen Direktio-
nen die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken ein und bewerten 
diese. Es ist Aufgabe der zuständigen Dienststellen, externe Expertise 
aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft in die Lagebeurteilung 
einfliessen zu lassen. 
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3.  Festlegen der vorrangigen Herausforderungen des Kantons. Die Er-
gebnisse der Workshops werden mit besonderem Augenmerk auf Quer-
schnittzusammenhänge zusammengestellt. Gestützt auf diese Vor-
arbeiten bestimmt der Regierungsrat sieben bis zehn vorrangige He-
rausforderungen mit strategischem Charakter und beauftragt die 
Direktionen, Legislaturziele und Massnahmen, mit denen der Kanton 
auf die zentralen Herausforderungen reagieren will, im Rahmen der 
Eingaben zum KEF einzureichen. Dadurch ist die Abstimmung mit der 
Finanzplanung gewährleistet. Gestützt auf die Eingaben der Direktio-
nen bestimmt der Regierungsrat anschliessend die Legislaturziele und 
Massnahmen.

II. Mitteilung an die Mitglieder des Kantonsrates und des Regierungs-
rates sowie an die Staatskanzlei.

Vor dem Regierungsrat 
Die Staatsschreiberin: 
Kathrin Arioli


